
Schriftliche Anwaltsprüfung vom 25. März 2025 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Die schriftliche Anwaltsprüfung besteht aus verschiedenen Aufgabenstellungen, welche auf 
dem dargelegten Sachverhalt beruhen. Bei der Beurteilung der Prüfung wird die 
Gewichtung gemäss der Punktezahl vorgenommen, welche bei den einzelnen Aufgaben 
angegeben sind. Die maximale Punktezahl beträgt 120. 

 

2. Es ist Ihre Aufgabe, die sich konkret stellenden Fragen und Probleme aus der Sicht eines 
Anwaltes bzw. einer Anwältin zu behandeln. Dies bedeutet, dass Sie ausschliesslich die 
Interessen jener Person(en) wahren, welche Sie vertreten. 

 

3. Sämtliche Sachverhalte beruhen auf wahren Begebenheiten, wobei die Namen, 
Örtlichkeiten etc. abgeändert und die Beilagen derart verfremdet wurden, dass keine 
Rückschlüsse auf die tatsächlichen Ereignisse oder Personen möglich sind. 

 

4. Im Vordergrund steht die konkrete Lösung. Vermeiden Sie deshalb allgemeine theoretische 
Ausführungen und beantworten Sie die sich ergebenden Fragen. Falls Sie sich mehrere 
Lösungen vorstellen können, entscheiden Sie sich für eine bestimmte Lösung und 
begründen Sie, warum Sie diese Lösung gewählt haben. Zeigen Sie auch allfällige Risiken 
auf. Bezüglich Fristen, Fristeinhaltung etc. gilt Echtzeit (25. März 2025). 

 

5. Soweit Sie sich auf Gesetzesbestimmungen stützen, geben Sie diese immer an. 

 

6. Für besondere Dokumente wie Rechtsschriften, Briefe, Aktennotizen etc. verwenden Sie 
bitte je separate Blätter und legen Sie diese der jeweiligen Lösung bei. Die Briefe und 
Eingaben sollen sowohl inhaltlich als auch in der Form genau sein. Die Darstellung wird 
ebenfalls bewertet. 

 

7. Die zur Verfügung gestellten Gesetze und Erlasse sollen Ihnen als Hilfsmittel zur Lösung 
der gestellten Aufgaben dienen. 

 

8. Geben Sie bitte am Ende der Prüfung sämtliche Unterlagen zurück. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und viel Erfolg! 

 

März 2025/St.M. 
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Anwaltsprüfung vom 25. März 2025 

Sachverhalt 

Heute Dienstag, 25. März 2025, erscheint in Ihrer Anwaltskanzlei Frau Petra Huber-Schnyder, 
wohnhaft Industriestrasse 22, 8759 Glarus Ost. Der Vater von Frau Huber-Schnyder ist am 
17. Januar 2024 verstorben und sie hat Fragen zur erbrechtlichen Situation. Der Verstorbene 
hat am 17. April 2010 ein Testament abgefasst (Beilage 2), welches den Erben mit Datum vom 
13. Februar 2024 amtlich eröffnet wurde. Die entsprechende Erbbescheinigung wird Ihnen von 
Frau Huber übergeben (vgl. Beilage 4), dies zusammen mit dem Vermögensauszug des 
Verstorbenen per Todestag (Beilage 3) und einem Auszug aus dem Kaufvertrag, den der Vater 
am 12. Dezember 2000 mit seinem Sohn Andreas Schnyder abgeschlossen hat (Beilage 1). 
Gemäss diesem Kaufvertrag hat der Verstorbene die Liegenschaft Nr. 1070, GB Glarus West, 
dem Bruder (und Miterben) Ihrer Klientin verkauft, wobei sich das Grundstück heute nach wie 
vor unverändert im Alleineigentum von Andreas Schnyder befindet. 

Es ist seitens Ihrer Klientin unbestritten, dass sie vom Vater ein Darlehen bekommen hat, von 
dem, Stand heute, CHF 70'000.- noch nicht zurückbezahlt sind. Ihre Klientin erzählt Ihnen, 
dass sie seit Februar 2024 vergeblich versuche, mit ihrem Bruder Andreas eine 
einvernehmliche Erbteilung vorzunehmen, wobei ihr zweiter Bruder, Heinz Schnyder, sich an 
den Verhandlungen nicht beteilige, da die beiden Brüder sich seit ihrer Jugendzeit geradezu 
hassten und Heinz mit Andreas nichts zu tun haben wolle. Schliesslich erhalten sie von ihr ein 
Schreiben, welches RA Fink ihr und ihrem Bruder Heinz im Auftrag von Andreas Schnyder 
geschickt hat. Dieses Schreiben trägt das Datum vom 28. Februar 2025 (vgl. Beilage 5) und 
wurde bis jetzt nicht beantwortet. Frau Huber-Schnyder erteilt Ihnen das Mandat, ab sofort ihre 
Interessen in diesem Fall zu vertreten. 

Aufgabe 1 (20 Punkte) 

Erstellen Sie eine Aktennotiz, in der Sie in einem Überblick alle wesentlichen Fragen 
aufzeigen, die sich im vorliegenden Fall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht stellen und 
die insbesondere bei einer strittigen erbrechtlichen Auseinandersetzung Bedeutung erlangen 
könnten. Formulieren Sie auch die Lösungsansätze, mit denen diese Fragen von Ihnen 
beantwortet werden. 

Aufgabe 2 (25 Punkte) 

Verfassen Sie ein Schreiben an Ihre Klientin, in dem Sie Ihre Stellungnahme zum Brief von 
RA Fink vom 28. Februar 2025 abgeben und sich mit den einzelnen Vorbringen, die er 
gemacht hat, kritisch auseinandersetzen. 

Da Ihre Klientin bis zum Tod ihres Vaters dessen Steuern und ebenso die privaten wie auch 
die geschäftlichen Steuern ihres Bruders Andreas gemacht hat sowie zudem dessen 
Geschäftsbuchhaltung geführt hat, konnte sie Ihnen noch einige zusätzliche Informationen 
geben. So hat der Verstorbene seinem Sohn Andreas per 1. Januar 2004 sein Schiff samt 
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Nummer und per 1. Januar 2006 sein Auto samt Nummer unentgeltlich abgetreten. In der 
Folge wurden das Auto und das Schiff zur Hauptsache von Andreas Schnyder für seine 
Familie, seine Geschäftspartner und seine Freunde genutzt. Sämtliche Treibstoffkosten etc. 
wurden in seiner Geschäftsbuchhaltung verbucht. Weiter hat Andreas Schnyder für 
Kundenevents und den privaten Gebrauch regelmässig grosse Weineinkäufe gemacht und 
den Wein als Kundengeschenke bzw. im Rahmen von Geschäftsanlässen in seiner Firma 
verbucht. 

Weiter lebte der Vater bis zu seinem Tod in der Liegenschaft Nr. 1070, GB Glarus West, wobei 
er in einer separaten 3 ½-Zimmerwohnung wohnte und weitgehend für sich allein sorgte. 
Motorrad fuhr er seit vielen Jahren nicht mehr. Zudem benutzte er das Auto selten, d.h. nur 
noch dann, wenn er an den Klöntalersee fischen ging, was ca. 10 Mal im Jahr vorkam. In 
gesundheitlicher Hinsicht hatte er bis zu seinem Tod keine nennenswerten Einschränkungen. 
Ein halbes Jahr vor seinem Ableben wurde ihm aus medizinischer Sicht die volle Fahrfähigkeit 
attestiert. Schliesslich teilte Ihre Klientin Ihnen noch mit, dass es seinerzeit bei der Übertragung 
der Liegenschaft keine offizielle Bewertung des Grundstücks gegeben habe, sondern dass ihr 
Vater und ihr Bruder Andreas gemeinsam festgelegt hätten, was der angemessene Preis sei. 

Aufgabe 3 (18 Punkte) 

Nach einigen Wochen seit Ihrer Mandatsübernahme steht fest, dass Ihre Verhandlungen mit 
RA Fink zu keinem Ergebnis führen. Zwischenzeitlich hat Heinz Schnyder Sie ebenfalls mit 
der Wahrung seiner Interessen beauftragt. Beide Ihrer Klienten wünschen, dass jetzt vorwärts 
gemacht wird, weshalb Sie ein Schlichtungsbegehren einreichen. 

a) Wo reichen Sie dieses Gesuch ein?  

b) Formulieren Sie die Rechtsbegehren, welche Sie in Ihrem Schlichtungsbegehren stellen. 

c) Nach Eintreffen der Vorladung zur Schlichtungsverhandlung ruft Heinz Schnyder Sie an 

und teilt Ihnen mit, er werde auf keinen Fall kommen, denn wenn er seinen Bruder 

Andreas sähe, würde er ihn «erschlagen». Was sagen Sie Ihrem Klienten dazu? 

d) Gibt es eine Möglichkeit, dass kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden muss? 

Aufgabe 4 (7 Punkte) 

Gehen Sie davon aus, dass die Schlichtungsverhandlung vom 9. April 2025 ergebnislos 
verlaufen ist. Die Klagebewilligung wird Ihnen am 10. April 2025 zugestellt. Wie verhält es sich 
mit der Frist zur Einreichung der Klage beim Gericht und wann ist der letztmögliche Termin zur 
Fristwahrung? Begründen Sie Ihre Ausführungen unter Verweis auf die einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen. 

Aufgabe 5 (50 Punkte) 

Ihre Mandanten beauftragen Sie, die Erbteilung auf dem Rechtsweg voranzutreiben. Erstellen 
Sie eine vollständige Klageschrift im Namen Ihrer Klientschaft. 




























